jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

Art. 9 B-COVID-19

B-COVID-19 - Anpassungen der Burgenlandischen Landesrechtsordnung anlasslich der
COVID-19-Pandemie

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.10.2020

.(4) Die Landesregierung kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes die Fristen des Abs. 2 und 3 auf begriindetes
Ersuchen der Landwirtschaftskammer in angemessener Weise verlangern. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere
dann vor, wenn die Ausbreitung einer Epidemie oder vergleichbare Ereignisse die Wahrnehmung der reguldaren
Geschafte der Kammerorgane malgeblich erschweren und diese Ereignisse von ihnen weder vorsatzlich noch grob
fahrlassig herbeigefihrt worden sind. Wird dem Ersuchen nicht entsprochen, ist daruber bescheidmaRig zu
entscheiden.”

2. Dem 8 111 wird folgender Abs. 8 angeflgt:

+(8) 8 28 Abs. 4 in der Fassung des GesetzesLGBI. Nr. 25/2020 tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft
und mit Ablauf des 31. Dezember 2020 auf3er Kraft.”

In Kraft seit 17.04.2020 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=25/2020&Bundesland=Burgenland&BundeslandDefault=Burgenland&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	Art. 9 B-COVID-19
	B-COVID-19 - Anpassungen der Burgenländischen Landesrechtsordnung anlässlich der COVID-19-Pandemie


